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Kreis Mettmann 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung 
des Landschaftsplans des Kreises Mettmann 

vom 30.04.2021 
 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 beschlossen, die sich 
im Landschaftsplan des Kreises Mettmann befindlichen Gesetzesverweise 
anzupassen. Hintergrund ist, dass das Landschaftsgesetz NRW, welches 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der bis dato aktuellen Fassung des 
Landschaftsplanes Gültigkeit hatte, am 15.11.2016 durch das Landesna-
turschutzgesetz NRW abgelöst wurde. Inhaltlich unterscheiden sich beide 
Gesetze in Bezug auf die hier maßgeblichen Paragraphen nur unwesent-
lich.  
 
Zur weiteren Gewährleistung der Rechtsicherheit waren die entsprechen-
den Verweise zu aktualisieren.  
 
Bei der Anpassung der Verweise an die aktuelle Gesetzeslage handelt es 
sich um rein redaktionelle Änderungen ohne inhaltliche Änderungen des 
Regelungsgehaltes des Landschaftsplanes. Die Grundsätze der Planung 
wurden hierdurch nicht berührt. 
 
Im Einzelnen ergeben sich folgende Anpassungen: 
 

siehe Seiten 76 bis 80. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende „Satzung zur Änderung des Landschaftsplans des Kreis 
Mettmann“ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht 
worden, 

c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis Mettmann 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 
 
Mettmann, den 30. April 2021 
 Thomas Hendele 
 Landrat 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellungen 
von Bescheiden siehe Anlage Seite 81-83 

 
Die Benachrichtigung über die Zustellung von Bescheiden des 
Kreises Mettmann durch öffentliche Bekanntmachung wird diesem 
Amtsblatt als Anlage beigefügt. Die Anlage ist vom Erscheinungstag 
des Amtsblattes an für 14 Tage befristet im Internet (https://kreis-

mettmann.de/Kreis-Politik/Kreisverwaltung/Amtsblatt) einsehbar. Bei 
Bedarf kann ein gedrucktes Exemplar bei der Poststelle (Zimmer 
1.014) des Kreises Mettmann, Verwaltungsgebäude I, Düsseldorfer 
Straße 26, 40822 Mettmann, eingesehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kreissparkasse Düsseldorf 
 
 
 

Aufgebot zwecks Kraftloserklärung 
 
Das Sparkassenbuch    Nr.: 3001174576 
 

der Kreissparkasse Düsseldorf, der ehemaligen Stadt-Sparkasse Erkrath 
(E), der ehemaligen Sparkasse Heiligenhaus (H) und der ehemaligen 
Stadt-Sparkasse Wülfrath (W), deren Rechtsnachfolgerin die Kreisspar-
kasse Düsseldorf ist, wird gemäß § 42 SpkG NW, AVV zum SpkG Teil II 
Abschnitt 6 aufgeboten. 
 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, binnen drei Mona-
ten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden; anderen-
falls wird das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt. 
 
 

Düsseldorf, den 06. Mai 2021 
 Der Vorstand der 
 Kreissparkasse Düsseldorf 
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Anlage zur Satzung zur Änderung des Landschaftsplans des Kreises Mettmann vom 30.04.2021 

 
 
 

Zu ändernde Passage im Landschaftsplan Alte Fassung Neue Fassung 
 

Vorwort 
 

S. 7 Landschaftsgesetz Landesnaturschutzgesetz NRW 
S. 7 Der Geltungsbereich richtet sich nach § 16 

und § 29 LG NW 
Der Geltungsbereich richtet sich nach § 7 
und § 20 des Landesnaturschutzgesetzes 
NRW 

S. 7  Der Landschaftsplan besteht nach § 16 Abs. 
4 LG NW aus Karte  […] 

Der Landschaftsplan besteht nach § 7 Abs. 5 
LNatSchG NRW aus Karte  […] 

S. 7  1. Die Darstellung der Entwicklungsziele der 
Landschaft (§ 18 LG NW) 

1. Die Darstellung der Entwicklungsziele der 
Landschaft (§ 10 LNatSchG NRW) 

S. 7 4. Die Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 
24 LG NW) 

4. Die Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 
11 LNatSchG NRW) 

S. 7 5. Besondere Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung (§ 25 LG NW) 

5. Besondere Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung (§ 12 LNatSchG NRW) 

S. 7 6. Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen (§ 26 LG NW) 

6. Die Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen (§ 13 LNatSchG NRW) 

 
1. Entwicklungsziele für die Landschaft 

 
S. 11 Sie sollen gemäß § 33 LG bei allen Maß-

nahmen im Rahmen der dafür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt 
werden. 
 

Sie sollen gemäß § 22 LNatSchG bei allen 
Maßnahmen im Rahmen der dafür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften berücksichtigt 
werden. 

S. 11 […] in Verbindung mit den Paragraphen 4 bis 
6 LG NRW sowie § 33 LG NW hingewiesen. 

[…] in Verbindung mit den Paragraphen 30, 
31 LNatSchG NRW sowie § 22 LNatSchG 
NRW hingewiesen. 

S. 11 Für die Landschaft im Plangebiet werden 
gemäß § 18 LG NW 

Für die Landschaft im Plangebiet werden 
gemäß § 10 LNatSchG NRW 

S. 12  Landschaftsgesetzes Landesnaturschutzgesetzes 
S. 12 In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 

dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 18 Abs. 1 Ziffer 2 LG NW 

In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 
dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 10 Abs. 1 Ziffer 2 LNatSchG NRW 

S. 27 Landschaftsgesetzes Landesnaturschutzgesetzes 
S. 27 In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 

dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 18 Abs. 1 Ziffer 2 LG NW 

In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 
dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 10 Abs. 1 Ziffer 2 LNatSchG NRW 

S. 36 Landschaftsgesetzes Landesnaturschutzgesetzes 
S. 37 In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 

dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 18 Abs. 1 Ziffer 2 LG NW 

In vielen Fällen bedürfen jedoch auch die mit 
dem Entwicklungsziel „Erhaltung“ zu bele-
genden Räume noch der Anreicherung nach 
§ 10 Abs. 1 Ziffer 2 LNatSchG NRW 

S. 47 Landschaftsgesetzes Landesnaturschutzgesetzes 
S. 48 Die innerhalb dieser Entwicklungsräume 

festgesetzten Einzelmaßnahmen nach § 26 
LG NW 

Die innerhalb dieser Entwicklungsräume 
festgesetzten Einzelmaßnahmen nach § 13 
LNatcchG NRW 

S. 48 […] Durchführung von Ausgleichmaßnahmen 
nach § 4-6 LG NW 

[…] Durchführung von Ausgleichmaßnahmen 
nach § 30, 31 LNatSchG NRW 

S. 57 Die innerhalb dieser Entwicklungsräume 
festgesetzten Einzelmaßnahmen nach § 26 
LG NW 

Die innerhalb dieser Entwicklungsräume 
festgesetzten Einzelmaßnahmen nach § 13 
LNatschG NRW 

S. 57 […] Durchführung von Ausgleichmaßnahmen 
nach § 4-6 LG NW 

[…] Durchführung von Ausgleichmaßnahmen 
nach § 30, 31 LNatSchG NRW 

S. 65 Landschaftsgesetzes Landesnaturschutzgesetzes 
S. 74 Gemäß § 29 Abs. 4 Landschaftsgesetz NW Gemäß § 20 Abs. 4 Landesnaturschutzge-

setz NRW 
 

2. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft 
 

S. 83 […] i.V.m. § 61 Abs. 3 LG NW  […] i.V.m. § 40 Abs. 1 BNatschG 
S. 87 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 88 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG 

NW 
[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 
LNatSchG NRW 

S. 88 Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW 
können nach § 71 Abs. 1 LG NW 

Ordnungswidrigkeiten nach § 77 LNatSchG 
NRW können nach § 78 Abs. 1 LNatSchG 
NRW 

S. 93 Siehe auch die besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung gemäß § 25 LG 
NW 

Siehe auch die besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung gemäß § 12 
LNatSchG NRW 

S. 93 […] i.V.m. § 48 d LG NW  […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 94 Siehe auch die besonderen Festsetzungen 

für die forstliche Nutzung gemäß § 25 LG 
NW 

Siehe auch die besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung gemäß § 12 
LNatSchG NRW 
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S. 99 Siehe auch die besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung gemäß § 25 LG 
NW 

Siehe auch die besonderen Festsetzungen 
für die forstliche Nutzung gemäß § 12 
LNatSchG NRW 

S. 99 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 100  Siehe hierzu auch die besondere forstliche 

Festsetzung A 4.2-25 nach § 25 LG NW 
Siehe hierzu auch die besondere forstliche 
Festsetzung A 4.2-25 nach § 12 LNatSchG 
NRW 

S. 106 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW A 4.2-20 und A 4.2-21  

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW A 4.2-20 und A 4.2-21 

S. 106 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 106 Siehe hierzu auch die besondere forstliche 

Festsetzung A 4.2-21 nach § 25 LG NW 
Siehe hierzu auch die besondere forstliche 
Festsetzung A 4.2-21 nach § 12 LNatSchG 
NRW 

S. 107 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW zur Beibehaltung des Laubwaldan-
teils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW zur Beibehaltung des 
Laubwaldanteils 

S. 112 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 116 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 120 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-

zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW A 4.2-20 und A 4.2-21 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW A 4.2-20 und A 4.2-21 

S. 120 ] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 120 Siehe hierzu auch die besondere forstliche 

Festsetzung A 4.2-21 nach § 25 LG NW 
Siehe hierzu auch die besondere forstliche 
Festsetzung A 4.2-21 nach § 12 LNatSchG 
NRW 

S. 121 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW zur Beibehaltung des Laubwaldan-
teils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW zur Beibehaltung des 
Laubwaldanteils 

S. 188 Wegen des Vorkommens von Biotopen nach 
§ 30 BNatSchG und § 62 LG NW 

Wegen des Vorkommens von Biotopen nach 
§ 30 BNatSchG und § 42 LNatSchG NRW 

S. 188 Magerwiesen sind im § 62 LG NW aufgeführt Magerwiesen sind im § 42 LNatSchG NRW 
aufgeführt 

S. 189 […] Flächen fallen unter den Schutz der §§ 
30 BNatSchG und § 62 LG NW 

[…] Flächen fallen unter den Schutz der §§ 
30 BNatSchG und § 42 LNatSchG NRW 

S. 193 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung gemäß § 25 
LG NW B 4.2 -11 und B 4.2-12 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung gemäß § 12 
LNatSchG NRW B 4.2 -11 und B 4.2-12 

S. 194 […] i.V.m. § 48 d LG NRW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 194 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW B 4-2-12 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW B 
4-2-12 

S. 195 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW zur Beibehaltung des Laubwaldan-
teils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW zur Beibehaltung des 
Laubwaldanteils 

S. 202 Wegen des Vorkommens von gefährdeten 
Pflanzengesellschaften der roten Liste NRW 
und Biotoptypen nach § 30 BNatSchG und § 
62 LG NW 

Wegen des Vorkommens von gefährdeten 
Pflanzengesellschaften der roten Liste NRW 
und Biotoptypen nach § 30 BNatSchG und § 
42 LNatSchG NRW 

S. 202 Gleichzeitig zählen diese Pflanzengesell-
schaften zu den im § 30 BNatSchG und § 62 
LG NW […] 

Gleichzeitig zählen diese Pflanzengesell-
schaften zu den im § 30 BNatSchG und § 42 
LNatSchG NRW […] 

S. 204 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW B 4.2-13 und B 4.2-14 zur Beibehal-
tung des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW B 4.2-13 und B 4.2-14 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 204 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 204 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW B 4-2-14 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW B 
4-2-14 

S. 216 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW B 4.2-13 zur Beibehaltung des 
Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW B 4.2-13 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

S. 221 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW B 4.2-15 und B 4.2-16 zur Beibehal-
tung des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW B 4.2-15 und B 4.2-16 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 221 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 221 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW B 4-2-16 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW B 
4-2-16 

S. 223 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW B 4.2-15 zur Beibehaltung des 
Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW B 4.2-15 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 
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S. 247 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW B 4.2-22, A 4.2-23, D 4-2-3 und 
D4.2-4 zur Beibehaltung des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW B 4.2-22, A 4.2-23, D 4-2-3 
und D4.2-4 zur Beibehaltung des Laubwald-
anteils 

S. 247 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 248 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW A 4-2-23 
und D 4.2.4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW A 
4-2-23 und D 4.2.4 

S. 254 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 254 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 254 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 255 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 255 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 zur Beibehaltung des Laub-
waldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

S. 258 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 258 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 259 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 259 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 260 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 zur Beibehaltung des Laub-
waldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

S. 263 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 264 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 264 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 265 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 265 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 zur Beibehaltung des Laub-
waldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

S. 269 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-3 und D 4.2-4 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 269 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 269 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-4 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 270 Siehe hierzu auch die forstlichen Festsetzun-
gen nach § 25 LG NW D 4.2-4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-4 

S. 274 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 277 […] und darüber hinaus im § 30 BNatSchG 

bzw. § 62 LG NW als zu schützende Biotope 
genannt 

[…] und darüber hinaus im § 30 BNatSchG 
bzw. § 42 LNatSchG NRW als zu schützende 
Biotope genannt 

S. 277 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.1-4 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.1-4 

S. 278 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 283 Siehe hierzu auch die forstliche Festsetzung 

nach § 25 LG NW D 4.1-5 
Siehe hierzu auch die forstliche Festsetzung 
nach § 12 LNatSchG NRW D 4.1-5 

S. 284 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-5 und D 4.2-6 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-5 und D 4.2-6 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 284 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
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S. 284 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-6 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-6 

S. 285 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-5 

Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-5 

S. 289 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 299 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 299 Siehe hierzu auch die forstliche Festsetzung 

nach § 25 LG NW D 4.2-9 
Siehe hierzu auch die forstliche Festsetzung 
nach § 12 LNatSchG NRW D 4.2-9 

S. 305 Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 25 
LG NW D 4.2-7 und D 4.2-8 zur Beibehaltung 
des Laubwaldanteils 

Siehe hierzu auch die besonderen Festset-
zungen für die forstliche Nutzung nach § 12 
LNatSchG NRW D 4.2-7 und D 4.2-8 zur 
Beibehaltung des Laubwaldanteils 

S. 305 […] i.V.m. § 48 d LG NW […] i.V.m. § 53 LNatSchG NRW 
S. 305 Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 

Festsetzungen nach § 25 LG NW D 4.2-8 
Siehe hierzu auch die besonderen forstlichen 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW D 
4.2-8 

S. 316 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 316 Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbe-

hörden nach § 8 Abs. 3 LG NW bleibt unbe-
rührt. 

Die Weisungsbefugnis der Naturschutzbe-
hörden nach § 2 Abs. 3 LNatSchG NRW 
bleibt unberührt. 

S. 316 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG 
NW 

[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 
LNatSchG NRW 

S. 317 Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW 
können nach § 71 Abs. 1 LG NW 

§ 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 

S. 355 Gemäß § 22 LG NW kann die Festsetzung 
auch […] 

Gemäß § 28 BNatSchG kann die Festset-
zung auch […] 

S. 357 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 357 Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbe-

hörden nach § 8 Abs. 3 LG NW bleibt unbe-
rührt. 

Die Weisungsbefugnis der Naturschutzbe-
hörden nach § 2 Abs. 3 LNatSchG NRW 
bleibt unberührt. 

S. 357 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG 
NW 

[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 
LNatSchG NRW 

S. 358 Ordnungswidrigkeiten nach § 70 LG NW 
können nach § 71 Abs. 1 LG NW 

§ 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 

S. 435 […] i.V.m. § 61 Abs. 3 LG NW nur mit Ge-
nehmigung  

[…] i.V.m. § 40 BNatSchG nur mit Genehmi-
gung 

S. 439 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 440 Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbe-

hörden nach § 8 Abs. 3 LG NW bleibt unbe-
rührt. 

Die Weisungsbefugnis der Naturschutzbe-
hörden nach § 2 Abs. 3 LNatSchG NRW 
bleibt unberührt. 

S. 440 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG 
NW 

[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 
LNatSchG NRW 

S. 440 70 LG NW können nach § 71 Abs. 1 LG NW § 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 

S. 443 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 443 Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbe-

hörden nach § 8 Abs. 3 LG NW bleibt unbe-
rührt. 

Die Weisungsbefugnis der Naturschutzbe-
hörden nach § 2 Abs. 3 LNatSchG NRW 
bleibt unberührt. 

S. 443 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 2 LG 
NW 

[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 
LNatSchG NRW 

S. 443 70 LG NW können nach § 71 Abs. 1 LG NW § 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 

 
3. Zweckbestimmungen für Brachflächen 

 
S. 525 Zweckbestimmung für Brachflächen nach § 

24 LG NW 
Zweckbestimmung für Brachflächen nach § 
11 LNatSchG NRW 

S. 525 Aufgrund des § 11 BNatSchG i.V.m. § 24 LG 
NW 

Aufgrund des § 11 BNatSchG i.V.m. § 11 
LNatSchG NRW 

S. 525 nach § 11 BNatSchG i.V.m. § 24 LG NW nach § 11 BNatSchG i.V.m. § 11 LNatSchG 
NRW 

S. 525 […] i.V.m. § 34 Abs. 6 LG NW […] i.V.m. § 23 Abs. 5 LNatSchG NRW 
S. 525 […] die den Festsetzungen des Landschafts-

planes nach § 24 LG NW widersprechen 
[…] die den Festsetzungen des Landschafts-
planes nach § 11 LNatSchG NRW wider-
sprechen 

S. 525 Verboten ist nach § 34 Abs. 6 LG NW die 
den Festsetzungen des Landschaftsplanes 
nach § 24 LG NW widersprechende Nutzung 
der Grundstücke 

Verboten ist nach § 23 Abs. 5 LNatSchG 
NRW die den Festsetzungen des Land-
schaftsplanes nach § 11 LNatSchG NRW 
widersprechende Nutzung der Grundstücke 

S. 527 Gem. § 69 Abs. 1 Satz 3 ff. LG NW Gem. § 75 Abs. 1 LNatSchG NRW 
S. 527 Die Weisungsbefugnis der Landschaftsbe-

hörden nach § 8 Abs. 3 LG NW bleibt unbe-
rührt. 

Die Weisungsbefugnis der Naturschutzbe-
hörden nach § 2 Abs. 3 LNatSchG NRW 
bleibt unberührt. 

S. 527 […] in Verbindung mit § 70 Abs. 1 Nr. 4 LG 
NW 

[…] in Verbindung mit § 77 Abs. 1 Nr. 2 
LNatSchG NRW 

S. 527 70 LG NW können nach § 71 Abs. 1 LG NW § 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 
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4. Besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung 

 
S. 564 Besondere Festsetzungen für die forstliche 

Nutzung nach § 25 LG NW 
Besondere Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung nach § 12 LNatSchG NRW 

S. 564 Aufgrund des § 11 BNatSchG i.V.m. § 25 LG 
NW 

Aufgrund des § 11 BNatSchG i.V.m. § 12 
LNatSchG NRW 

S. 564 nach § 11 BNatSchG i.V.m. § 12 LG NW nach § 11 BNatSchG i.V.m. § 12 LNatSchG 
NRW 

S. 564 Nach § 35 Abs. 1  LG NW sind die Festset-
zungen nach § 25 LG NW bei der forstlichen 
Bewirtschaftung zu beachten. 

Nach § 24 Abs. 1  LNatSchG NRW sind die 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW 
bei der forstlichen Bewirtschaftung zu beach-
ten. 

S. 564 Gemäß § 35 Abs. 2 LG NW überwacht der 
Landesbetrieb Wald- und Holz Nordrhein-
Westfalen die Einhaltung der Festsetzungen 
nach § 25 LG NW 

Gemäß § 24 Abs. 2 LNatSchG NRW über-
wacht der Landesbetrieb Wald- und Holz 
Nordrhein-Westfalen die Einhaltung der 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW 

S. 564   
S. 564 […] FFH-Gebiete wurden forstliche Festset-

zungen nach § 25 LG NW getroffen 
[…] FFH-Gebiete wurden forstliche Festset-
zungen nach § 12 LNatSchG NRW getroffen 

S. 565 Nach § 35 Abs. 1  LG NW sind die Festset-
zungen nach § 25 LG NW  

Nach § 24 Abs. 1  LNatSchG NRW sind die 
Festsetzungen nach § 12 LNatSchG NRW 

S. 566 […] i.V.m. § 69 Abs. 2 LG NW […] i.V.m. § 75 Abs. 2 LNatSchG NRW 
S. 566 […] i.V.m. § 70 Abs. 1 Nr. 5 LG NW […] i.V.m. § 77 Abs. 1 Nr. 3 LNatSchG NRW 
S. 566 […] fahrlässig entgegen des § 35 Abs. 1 Satz 

1 LG NW 
[…] fahrlässig entgegen des § 24 Abs. 1 Satz 
1 LNatSchG NRW 

S. 566 70 LG NW können nach § 71 Abs. 1 LG NW § 77 LNatSchG NRW können nach § 78 Abs. 
1 LNatSchG NRW 

 
5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 

 
S. 586 Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs-

maßnahmen nach § 26 LG NW 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungs-
maßnahmen nach § 13 LNatSchG NRW 

S. 586 […] sowie der § 36-41 LG NW geregelt. […] sowie der § 25-29 LNatSchG NRW und § 
74 BNatSchG geregelt. 

S. 615 […] sowie der § 36-41 LG NW geregelt. […] sowie der § 25-29 LNatSchG NRW und § 
74 BNatSchG geregelt. 

S. 626 […] sowie der § 36-41 LG NW geregelt. […] sowie der § 25-29 LNatSchG NRW und § 
74 BNatSchG geregelt. 

S. 630 […] sowie der § 36-41 LG NW geregelt. 
 
 

[…] sowie der § 25-29 LNatSchG NRW und § 
74 BNatSchG geregelt. 

 
6. Reihenfolge der Maßnahmen 

 
S. 634 Anreicherung der Landschaft (gemäß § 26 

Abs. 2 LG NW) 
Anreicherung der Landschaft (gemäß § 13 
Abs. 3 LNatSchG NRW) 

 
7. Genehmigungsvermerke 

 
 

keine Änderungen 
 

 
8. Räumlicher Geltungsbereich des Landschaftsplanes 

und Verhältnis zur Bauleitplanung 
 

S. 646 Der räumliche Geltungsbereich des Land-
schaftsplans und sein Verhältnis zur Bauleit-
planung werden in § 16 Abs. 1 und § 29 Abs. 
4 LG NW definiert 

Der räumliche Geltungsbereich des Land-
schaftsplans und sein Verhältnis zur Bauleit-
planung werden in § 7 Abs. 1 und § 20 Abs. 4 
LNatSchG NRW definiert 

S. 646 § 16 Abs. 1 LG NW: § 16 Abs. 1 LNatSchG NRW: 
S. 646 § 29 Abs. 4 LG NW: § 29 Abs. 4 LNatSchG NRW: 
S. 646 Hinweis zu den gesetzlich geschützten 

Biotopen nach § 30 BNatSchG und § 62 LG 
NW 

Hinweis zu den gesetzlich geschützten 
Biotopen nach § 30 BNatSchG und § 42 
LNatSchG NRW 

S. 646 Die im Bereich der Biotope gemäß 30 Abs. 2 
BNatschG und § 62 Abs. 1 LG NW unmittel-
bar anzuwendenden Bestimmungen des § 30 
BNatschG und § 62 LG NW bleiben unbe-
rührt 

Die im Bereich der Biotope gemäß 30 Abs. 2 
BNatSchG und § 42 Abs. 1 LNatSchG NRW 
unmittelbar anzuwendenden Bestimmungen 
des § 30 BNatSchG und § 42 LNatSchG 
NRW bleiben unberührt 

S. 646 Die Identifizierung der Abgrenzung erfolgt in 
dem nach § 62 LG NW vorgesehenen Ver-
fahren 

Die Identifizierung der Abgrenzung erfolgt in 
dem nach § 42 LNatSchG NRW vorgesehe-
nen Verfahren 

S. 646 (gemäß § 62 Abs. 3 Satz 3 LG NW) (gemäß § 42 Abs. 3 Satz 3 LNatSchG NRW) 
 
 
 


